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„§4
Wer vorsätzlich die Dienstflagge der Nationalen Volksarmee unbefugt 

führt oder führen läßt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährung oder Geldstrafe bestraft.“

1958

21. § 11 des Gesetzes vom 11. Februar 1958 über den Luftschutz in der Deutschen 
Demokratischen Republik (GBl. I S. 121) erhält folgende Fassung:

„§ 11
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig

a) gegen die Verfügungen und Weisungen der Leiter des Luftschutzes, die 
diese im Rahmen der ihnen gesetzlich erteilten Ermächtigungen erlassen, 
verstößt oder deren Durchführung erschwert, insbesondere wer
— einer Aufforderung zur Beseitigung von Mängeln oder den im Inter

esse des Luftschutzes gestellten Forderungen nicht oder nur ungenügend 
nachkommt

— die Beseitigung von Mängeln oder die Durchführung von Luftschutz
kontrollen verhindert

— ohne zwingende Gründe die Einsichtnahme in oder die Überlassung 
von Unterlagen, die für den Luftschutz von Bedeutung sind, verweigert

b) dem Luftschutz dienende Einrichtungen, Mittel oder Geräte beschädigt, 
entfernt oder ihre Benutzung auf andere Weise erschwert oder verhindert 
oder ihre Wirksamkeit beeinträchtigt

kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 bis 300 M belegt werden.
(2) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens obliegt den Leitern 

des Luftschutzes der Bezirke und Kreise.
(3) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens und den Aus

spruch von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Gesetz vom 12. Januar 1968 
zur Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten — OWG — (GBl. I S. 101).“

1959

22. a) § 63 des Gesetzes vom 3. April 1959 über das Post- und Fernmeldewesen
(GBl. I S. 365) erhält folgende Fassung:

„§63

Ordnungsstrafbestimmungen

(1) Wer fahrlässig
1. Post- und Fernmeldeanlagen zerstört, beschädigt, unbrauchbar macht, 

unbefugt ändert oder in sonstiger Weise unbefugt auf diese einwirkt 
und dadurch den Nachrichtenverkehr behindert
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